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Aber Ottocar brach beyde Verträge, und verlor in
dem neuerdings ausgebrochenen Kriege, zwey Jahre
später (1278) bey Waidendorf *) Schlacht und Leben.

So wurzelte auf den üppigen Flächen des Marchfel¬

des ein Baum, dessen Riesenschatten sich bald wohl¬

thätig über den Erdkreis verbreitete.
Kaiser Albert I., Rudolphs Nachfolger/ erhob

Korneuburg, welches zwar nach der angezeigten

Überschwemmung etwas entfernter vom Ufer angelegt

worden war, aber noch immer mit Klosterneuburg

durch eine Brücke zusammenhing, und das Forum ,
den Marktplatz desselben bildete, zu einer eigenen

Stadt. Ersteres wurde seit dem I^eodurgum korsa-
se, Letzteres Neoburgüm claustrertse genannt.

Albert setzte der Stadt Klosterneuburg einen

eigenen Richter in der Person eines gewissen Otto
von Kreutzer vor, und schenkte ihr ein eigenes Land¬

gericht, welches sich über den Kahlenberg, Nußdorf,
Heiligenstadt, Grinzing, Unter-Döbling, Ober-und
Unter -Sivering, Neustift, Salmannsdorf, Weid¬

ling und Kritzendorf erstreckte. Die Grundherrlich¬

keit aber verblieb dem Stifte. Zwar will die Stadt
aus Urkunden Rudolphs des Vierten welche das

Burgrecht und die Überzinse annullirten, und den

landesfürstlichen Städten die Einlösung der Grund¬

herrlichkeit auftrugen, erweisen, daß auch ste in

dem vollen Genüße dieses Rechtes gesetzt worden

sey. Allein der nähmliche Herzog, auf welchen sie

*) Nach Einigen hey Laa,
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